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Einrichtung 

! Beschriftung: Sammelstellentafel, bzw. -kleber beim Eingang anbringen oder eigene Tafel mit gleichwertigen 
Informationen. 

! Behältnisse mindestens (Empfehlung SENS): 

" 2 Paletten ohne Rahmen für Kompressorgeräte und Haushaltgrossgeräte 

" 2 Paletten mit 3 Rahmen für gemischte SENS–Ware und Leuchtmittel nicht stabförmig 

" 1 Spezialbehälter (Rungenpalette oder Kartonröhre) für Leuchtmittel stabförmig 

! Witterungsschutz: Überdachung oder geschlossene Container oder Blache auf offenen Containern im Freien. 

! Diebstahlsicherung: Zaun oder abschliessbare Halle, Tor mit Schloss. 

Betrieb 

! Öffnungszeiten: Mindestens einmal wöchentlich geöffnet. 

! Mindestumsatz: Im Monat Fr. 40.–. Pro Jahr Fr. 500.–. 

! Mindestabgabemengen pro Auftrag: 4 Paletten Kleingeräte bzw. Leuchtmittel oder 20 Gross- und Kompres-
sorgeräte 

! Was sind Nicht–vRG–Geräte: alle Geräte, welche nicht auf den SENS-Gerätelisten aufgeführt sind. 
Wichtigste in der Praxis: Kühlvitrinen, Kompressorgeräte über 4,20m Totalmass, ursprünglich eingemauerte 
Haushaltinstallationen (Boiler, Ölheizungen etc.), Glühbirnen, Neonleuchtschriften, Spektrallampen, Laser. 

"  Wichtig bei Nicht-vRG-Geräten: Kunde muss Entsorgung bei der Abgabe bezahlen. 

! Triage: SENS und SWICO–Ware (Unterhaltungselektronik, Computer, Telefone, Büroelektronik) trennen. 
SENS–Ware gemäss aktueller SENS–Wegleitung sortieren und lagern. 

! Abholauftrag: Über SENS–Online selbst eingeben. Delegieren an Transporteur oder Recycler nicht 
erlaubt! 

Verwaltung 

! Adressänderungen, Änderung Öffnungszeiten etc.: umgehend melden an: 
SENS, Sammelstellen, Obstgartenstrasse 28, 8006 Zürich, Tel.: 043 255 20 09, Mail: sa@sens.ch 

Hinweis: Dieses Blatt ersetzt nicht das Lesen des Sammelstellenvertrags inklusive Anhänge 


